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+++newsletter+++ 
 

Termine Oktober 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.10.2013 14.10.2013 7.10.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2013 14.10.2013 7.10.2013 
Sozialversicherung5 29.10.2013 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.10.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Termine November 2013 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.11.2013 14.11.2013 8.11.2013 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner 
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.11.2013 14.11.2013 8.11.2013 
Gewerbesteuer 14.11.2013 18.11.2013 12.11.2013 
Grundsteuer 14.11.2013 18.11.2013 12.11.2013 
Sozialversicherung5 27.11.2013 entfällt entfällt 

 



 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.11.2013) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

Kein Auskunftsverweigerungsrecht wegen privatrechtlich vereinbarter 
Geheimhaltung 
Zur Feststellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhalts haben nicht nur die Beteiligten, 
sondern auch andere Personen der Finanzbehörde die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Verpflichtung für andere Personen kann allerdings nur bestehen, wenn eine Auskunft tatsächlich möglich 
ist. Eine deutsche Schwestergesellschaft eines in Luxemburg ansässigen Betreibers einer 
Internethandelsplattform kann die Antwort auf ein Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung nicht mit 
der Begründung verweigern, sie habe sich privatrechtlich zur Geheimhaltung der Daten verpflichtet. Auch 
der Standort der Datenserver im Ausland lässt die öffentlich-rechtliche Auskunftspflicht nicht entfallen. 
Allein maßgeblich ist, ob der deutschen Schwestergesellschaft der Zugriff auf die Daten aus technischen 
Gründen möglich ist oder nicht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2011: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2013 -0,13 %  4,87 % 7,87 % 
1.7. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

Von gemeinnützigen Krankenhausträgern ausgegliedertes 
Krankenhauslabor ist nicht gemeinnützig 
Die gemeinnützigen Träger mehrerer Krankenhäuser gründeten eine Labor-GmbH, um damit 
Laborleistungen für die eigenen Krankenhäuser abzuwickeln. Bis zur Gründung der Gesellschaft wurden 
die Leistungen von Laboren abgewickelt, die in den jeweiligen Krankenhausbetrieb integriert waren. 
Das neu gegründete Unternehmen ist nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Voraussetzung für die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit wäre eine nach der Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung 
ausschließliche und unmittelbare gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienende 
Tätigkeit. Laborleistungen sind aber Vorbereitungshandlungen, die die Krankenhäuser dabei unterstützen 
sollen, ihre Patienten medizinisch zu betreuen. Es handelt sich nicht um unmittelbare Behandlungs- oder 
Betreuungsleistungen am Patienten. Als Hilfsperson werden lediglich fremde gemeinnützige Zwecke des 
Auftraggebers verwirklicht. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verböserung im Einspruchsverfahren 
Hat das Finanzamt im Einspruchsverfahren eine Frist bestimmt, innerhalb derer der Steuerzahler seinen 
Einspruch zurücknehmen können soll, um eine Verböserung zu verhindern, handelt das Finanzamt wider 
Treu und Glauben, wenn es trotzdem vor Ablauf der selbst gesetzten Frist die verbösernde 
Einspruchsentscheidung erlässt. 
Gegen eine Zinsfestsetzung des Finanzamts erhob ein Steuerzahler Einspruch. Das Finanzamt forderte 
ihn daraufhin auf, bis zum 15. April den Einspruch zu begründen. Außerdem kündigte es an, im Zuge des 
Einspruchsverfahrens die Zinsen höher festzusetzen. Deshalb legte das Finanzamt dem Steuerzahler die 
Rücknahme des Einspruchs nahe. Am 26. März begründete der Steuerzahler seinen Einspruch und 
verlangte eine weitere Begründung der bisherigen Festsetzung. Am 30. März wies das Finanzamt den 
Einspruch zurück und setzte die Zinsen höher fest. Am 15. April nahm der Steuerzahler den Einspruch 
zurück. 
Der Bundesfinanzhof hob die verbösernde Einspruchsentscheidung auf, weil sie rechtswidrig war. Das 
Finanzamt hatte seine eigene Frist nicht beachtet, auf die sich der Steuerzahler nach Treu und Glauben 
verlassen durfte. 

Übernahme von Beiträgen für die Mitgliedschaft in einem Golfclub ist 
Arbeitslohn 
Eine Gesellschaft übernahm für einen Geschäftsführer die Aufnahmegebühren sowie den Jahresbeitrag 
für einen Golfclub. Das Finanzamt versteuerte diese Beträge nach einer Lohnsteueraußenprüfung als 
Arbeitslohn. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein betrifft die Privatsphäre des 
Arbeitnehmers. Das gilt auch, wenn eine solche Mitgliedschaft dem Beruf förderlich ist und der 
Arbeitnehmer gar nicht spielt, weil er nicht die sog. Platzreife besitzt. Eine Aufteilung der Kosten in einen 
beruflichen und einen privaten Anteil ist in diesen Fällen nicht möglich. 

Die Anwartschaft auf eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ist 
keine Beteiligung 
Anwartschaften auf den Erwerb einer Beteiligung sind keine Beteiligungen im eigentlichen Sinne und 
damit bei der Ermittlung der Beteiligungshöhe nicht zu berücksichtigen. Zahlungen für die Aufgabe einer 
solchen Anwartschaft gehören weder zu den Einkünften aus der Veräußerung einer wesentlichen 
Beteiligung noch zu einer anderen Einkunftsart. 



 

 

Ob eine wesentliche Beteiligung vorliegt, richtet sich nach der nominellen Quote am Nennkapital einer 
Kapitalgesellschaft. Zu den Anteilen gehören zwar grundsätzlich auch Anwartschaften auf eine 
Beteiligung, die Übertragung einer Anwartschaft stellt jedoch keinen Übergang einer Beteiligung dar. Zur 
Ermittlung der Beteiligungshöhe bei Veräußerung von Anteilen und Anwartschaften bleiben somit die 
Anwartschaften unberücksichtigt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Gegenseitige Risikolebensversicherungsbeiträge von 
Personengesellschaftern keine Betriebsausgaben 
Die Abzugsfähigkeit von Versicherungsprämien richtet sich nach der Art des versicherten Risikos. Deckt 
die Versicherung ein betriebliches Risiko ab, sind die gezahlten Prämien Betriebsausgaben und die 
vereinnahmten Versicherungsleistungen Betriebseinnahmen. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatten sich die Gesellschafter einer 
Rechtsanwaltskanzlei verpflichtet, Risikolebensversicherungen auf den jeweils anderen Gesellschafter 
abzuschließen. Hierdurch sollte der durch den Tod eines Gesellschafters drohende Umsatzausfall 
abgedeckt werden. Das Gericht entschied, dass solche Versicherungsprämien keine Betriebsausgaben 
sind, weil die versicherte Gefahr bei einer Risikolebensversicherung der Todesfall und deswegen der 
Privatsphäre zuzurechnen ist. 

Abzug außergewöhnlicher Kfz-Kosten als Werbungskosten neben der 
Entfernungspauschale 
Für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte wird ab 2001 grundsätzlich unabhängig 
vom Verkehrsmittel zur Abgeltung der Aufwendungen eine Entfernungspauschale gewährt. Die Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen ist unbeachtlich. Durch die Entfernungspauschale sind sämtliche 
Aufwendungen abgegolten. Lediglich Unfallkosten sind als außergewöhnliche Kosten neben der 
Entfernungspauschale zu berücksichtigen. 
Einem Arbeitnehmer war ein Missgeschick passiert. Eine Falschbetankung auf dem Weg zur Arbeitsstelle 
verursachte einen Motorschaden. Den beantragten Werbungskostenabzug der Reparaturkosten lehnte 
das Finanzamt ab. 
Das Niedersächsische Finanzgericht gab dem Arbeitnehmer jedoch Recht und hat die steuerliche 
Abzugsfähigkeit dieser Kfz-Reparaturaufwendungen bejaht. Das Gericht hat sich mit diesem Urteil gegen 
die zu diesem Problemkreis bisher ergangene Finanzgerichts-Rechtsprechung und die Auffassung der 
Finanzverwaltung gestellt. Der Bundesfinanzhof muss nun für Rechtsklarheit sorgen. 

Abgrenzungskriterien für Gebühren eines Darlehens als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Die rechtlichen Beziehungen zwischen einem Darlehensgeber und Darlehensnehmer können 
grundsätzlich nicht in mehrere Einzelrechtsverhältnisse aufgeteilt werden. Die Beschaffung, Auszahlung 
und zeitliche Überlassung des Kapitals sind als einheitliches Geschäft zu behandeln. Ob dabei anfallende 
Kreditgebühren Vorleistungen für eine zeitraumbezogene Gegenleistung sind, hängt wesentlich von den 
vertraglich vereinbarten Bedingungen ab. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, ob der Empfänger die 
Zahlung bei vorzeitiger Beendigung des Vertragsverhältnisses behalten darf. Ist das der Fall, sind die 
Gebühren als Betriebsausgaben sofort abzugsfähig. Demgegenüber haben die Gebühren 
Vorleistungscharakter, wenn der Empfänger sie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung zeitanteilig 
zurückzuzahlen hat. Die Gebühren sind dann als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
auf die Laufzeit des Darlehens zu verteilen. 
Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte hat der Bundesfinanzhof Bearbeitungsgebühren und eine 
Risikoprämie für das Recht auf außerplanmäßige Kredittilgung den laufenden Betriebsausgaben 
zugeordnet. Wesentlich war, dass die Gebühren bei vorzeitiger Beendigung des Darlehensvertrags von 
der Bank nicht, auch nicht teilweise, zurückgefordert werden konnten. 

Zuwendungen von Dritten als Arbeitslohn und 
Werbungskostenhöchstbetrag für ein häusliches Arbeitszimmer im 
Jahr 2007 
Der Bundesfinanzhof hat Zahlungen einer Konzernmuttergesellschaft an Mitarbeiter seiner 
Tochtergesellschaft als Arbeitslohn angesehen. Die Beschränkung des Werbungskostenabzugs für ein 
häusliches Arbeitszimmer auf 1.250 € hielt er auch unter Prüfung verfassungsrechtlicher Bedenken für 
zulässig. 



 

 

Zunächst war die Frage zu beantworten, ob Zahlungen der Konzernmuttergesellschaft an Mitarbeiter der 
Konzerntochtergesellschaft als Schenkung oder Arbeitslohn zu behandeln waren. Die 
Konzernmuttergesellschaft hatte alle Anteile an einer Konzerntochtergesellschaft an einen fremden 
Erwerber veräußert. Aus diesem Anlass erhielten alle Mitarbeiter der jetzt veräußerten Tochtergesellschaft 
eine einmalige Zuwendung. Das für die schenkungsteuerliche Beurteilung zuständige Finanzamt 
behandelte die Zuwendung als Schenkung von der Konzernmuttergesellschaft. Demgegenüber war das 
für die Einkommensteuer eines Mitarbeiters zuständige Finanzamt der Auffassung, es handele sich um 
Arbeitslohn von dritter Seite. 
Der Bundesfinanzhof begründete sein Urteil folgendermaßen: Zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gehören neben Gehältern und Löhnen auch andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung 
gewährt werden. Unerheblich ist, ob es sich um laufende oder einmalige Bezüge handelt oder ob ein 
Rechtsanspruch darauf besteht. Es muss sich auch nicht um eine Gegenleistung für eine konkrete 
einzelne Dienstleistung des Arbeitnehmers handeln. Entscheidend ist, dass der Anspruch durch das 
individuelle Dienstverhältnis veranlasst wird. Auf die subjektive anderweitige Einschätzung der Beteiligten 
kommt es ebenso wenig an, wie auf die Beurteilung durch das für erbschaftsteuerliche Angelegenheiten 
zuständige Finanzamt. Nur ausnahmsweise stellen Zuwendungen keinen Arbeitslohn dar. Dieser Fall ist 
denkbar, wenn sie wegen anderer Rechtsbeziehungen oder nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender 
Beziehungen zwischen dem Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber gewährt werden. In dem konkreten Fall 
handelte es sich um Zahlungen an alle Arbeitnehmer der Tochtergesellschaft in jeweils derselben Höhe 
aus Anlass der Veräußerung aller Anteile der Tochtergesellschaft. Sie waren Anerkennung für die 
geleisteten Dienste und damit als Arbeitslohn anzusehen. 
Hinsichtlich der Behandlung der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer hat das Gericht 
nochmals hervorgehoben, dass derartige Aufwendungen grundsätzlich nicht mehr abzugsfähig sind. 
Ausnahmsweise dürfen sie noch geltend gemacht werden, wenn für die berufliche oder betriebliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall ist die Höhe der abzugsfähigen 
Werbungskosten auf 1.250 € begrenzt. Die Begrenzung der Höhe nach gilt nur dann nicht, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Diese 
Neuregelung gilt für alle noch nicht endgültig veranlagten Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2007. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem, strukturellem Leerstand von 
Wohnungen 
Der Bundesfinanzhof hatte 2012 präzisiert, unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen für langjährig 
leer stehende Wohnimmobilien als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Im Einzelfall kann ein 
besonders lang andauernder Leerstand - auch nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung - dazu 
führen, dass eine vom Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun oder 
Verschulden wegfällt. 
Über einen solchen Fall hatte das Gericht jetzt zu entscheiden: Ein Miteigentümer kaufte im November 
1997 ein mit einer Stadtvilla bebautes Grundstück. Die 1928 erbaute Villa wurde früher von seiner Familie 
genutzt. In der Zeit von 1949 bis 1992 war das Objekt fremd vermietet. Seitdem steht das Haus leer. Nach 
Erwerb des Alleineigentums beauftragte der Kläger eine Wohnungsgesellschaft mit der Verwaltung und 
Vermietung der Villa. Er fand aber keinen Mieter. In der Stadt stand rund die Hälfte des Mietwohnraums 
leer. Außerdem ist eine Vermietung aufgrund des baulichen Zustands des Objekts nicht möglich. Die 
Stadtvilla müsste grundlegend saniert werden. Unter Berücksichtigung des Mietpreisniveaus wäre dies 
unwirtschaftlich. Das Finanzamt lehnte es ab, den geltend gemachten Werbungskostenüberschuss in 
Höhe von 3.000,00 € zu berücksichtigen.  
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die erklärten Werbungskostenüberschüsse nicht mehr geltend 
gemacht werden können, weil die ursprünglich bestehende Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses 
Objekts ohne Zutun des Eigentümers weggefallen ist. Eine Vermietung ist auf absehbare Zeit mangels 
entsprechender Nachfrage nicht zu erreichen. Das Objekt müsste grundlegend saniert werden, um sinnvoll 
am Markt platziert werden zu können. Eine solche Sanierung muss jedoch unter Berücksichtigung des 
gegenwärtig niedrigen Mietpreisniveaus als unwirtschaftlich eingeschätzt werden. 

Verpflegungsmehraufwand für Leiharbeiter 
Mehraufwendungen für die Verpflegung sind nicht als Werbungskosten abziehbar. Wenn ein Steuerzahler 
vorübergehend von seiner Wohnung entfernt beruflich tätig oder bei seiner individuellen beruflichen 
Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug tätig wird, 
kann er Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand ansetzen. Dies ist allerdings auf die ersten drei Monate 
beschränkt, wenn es sich um eine längerfristige vorübergehende Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte 
handelt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind alle längerfristigen vorübergehenden Tätigkeiten an 
derselben regelmäßigen Tätigkeitsstätte von der Dreimonatsfrist betroffen. 
Auch Leiharbeitnehmern steht Verpflegungsmehraufwand nur in den Grenzen der Dreimonatsfrist zu. Für 
Leiharbeitnehmer gilt nichts anderes als für andere auswärts tätige Arbeitnehmer. Die Dreimonatsfrist gilt 



 

 

für alle Formen einer Auswärtstätigkeit einschließlich der Einsatzwechseltätigkeit. Davon sind nur 
Fahrtätigkeiten ausgenommen. Insoweit unterscheidet das Gesetz zwischen Tätigkeitsstätte einerseits und 
Fahrzeug andererseits. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Folgen einer unwirksamen Befristung eines Mietvertrags 
Der Bundesgerichtshof hatte die Frage zu entscheiden, wie ein Mietvertrag auszulegen ist, der eine 
unwirksame Befristung enthält. Mieter und Vermieter hatten bei Abschluss des Vertrags auf Verlangen des 
Mieters vereinbart, dass das Mietverhältnis für die Zeit von sieben Jahren geschlossen wird, mit der 
Möglichkeit einer zweimal dreijährigen Verlängerungsoption. Der Vermieter kündigte vor Ablauf der 
Befristung das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs und berief sich auf die Unwirksamkeit der vertraglichen 
Vereinbarung. 
Nach Auffassung des Gerichts war die zwischen den Parteien vereinbarte Befristung unwirksam, weil die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen. Deshalb gilt der Vertrag auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Die dadurch im Vertrag entstandene Lücke ist durch eine ergänzende Vertragsauslegung zu 
schließen. Dabei ist zu berücksichtigen, was die Parteien möglicherweise vereinbart hätten, wenn ihnen 
die Unwirksamkeit der Vertragsbestimmung bekannt gewesen wäre. Da beide Seiten bei Vertragsschluss 
ein längerfristiges Mietverhältnis eingehen wollten, gilt der beiderseitige Kündigungsverzicht für die Dauer 
der unwirksamen Vereinbarung weiter. Die Kündigung des Vertrags wegen Eigenbedarf ist deshalb 
unwirksam. 
Diese Entscheidung steht im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung. Danach war ein beiderseitiger 
formularmäßiger Kündigungsverzicht von mehr als vier Jahren wegen unangemessener Benachteiligung 
des Mieters in der Regel unwirksam. Durch die nunmehr eingeführte ergänzende Vertragsauslegung bei 
unwirksamen Zeitmietvertragsklauseln lässt sich faktisch ein deutlich längerer beiderseitiger 
Kündigungsschutz erreichen. 

Abtretungsempfänger haftet für Umsatzsteuer bei Abtretung durch 
Globalzession 
Tritt ein Unternehmer Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen an einen anderen 
Unternehmer ab, so haftet der Abtretungsempfänger für die in den abgetretenen Forderungen enthaltene 
Umsatzsteuer. Dies gilt auch dann, wenn die Forderungen durch Globalzession abgetreten worden sind. 
Eine Globalzession liegt insbesondere dann vor, wenn ein Unternehmer alle, auch künftige oder 
aufschiebend bedingte Forderungen abtritt. Die Haftung greift ein, wenn der abtretende Unternehmer die 
Umsatzsteuer bei Fälligkeit nicht oder nicht vollständig entrichtet. Weitere Voraussetzung ist, dass der 
Abtretungsempfänger die abgetretene Forderung vereinnahmt. Der Abtretungsempfänger vereinnahmt die 
Forderung auch dann, wenn sie durch einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingezogen und an ihn zur 
Abgeltung des Absonderungsrechts weitergeleitet wird. Wird nur ein Teil der Forderung vereinnahmt, 
enthält dieser Teil immer auch die anteilige Umsatzsteuer. Weder die Abtretung noch die Vereinnahmung 
können auf den Nettobetrag der Forderung beschränkt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Ermäßigte Umsatzsteuer auf kostendeckende Erstexemplare von Autoren 
Das Entgelt für die Lieferung von Büchern unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Nicht 
begünstigt sind jugendgefährdende Schriften. 
Dem Finanzgericht Münster lag folgender Fall zur Entscheidung vor: Ein Autor räumte einem Verlag das 
Recht ein, auf Grundlage seines Manuskripts ein Buch herzustellen und zu verbreiten. Zur Abdeckung der 
Druckkosten verpflichtete sich der Autor, eine bestimmte Anzahl von Erstexemplaren zu einem 
besonderen, d. h. im Vergleich zum späteren Ladenpreis höheren Preis zu erwerben. Das Finanzamt sah 
dies als Druckkostenzuschuss an und versteuerte das Entgelt mit 19 %. 
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht: Das Entgelt für die Lieferung von Erstexemplaren an 
Autoren unterliegt auch dann dem Steuersatz von 7 %, wenn es zur Abdeckung der Druckkosten höher 
bemessen ist als der spätere Ladenpreis. 
Der Bundesfinanzhof muss nun entscheiden. 

Kein Vorsteuerabzug aus dem Kauf von gebrauchten Geldspielautomaten 
mit Gewinnmöglichkeit 
Die Veräußerung gebrauchter Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit, die der Automatenaufsteller 
ausschließlich zur Ausführung steuerfreier Umsätze verwendet hat, ist umsatzsteuerfrei. Daher kann der 
Erwerber nicht die Vorsteuer abziehen, selbst wenn der Veräußerung eine Rechnung bzw. eine Gutschrift 



 

 

mit Umsatzsteuer-Ausweis zugrunde liegt. Die ausgewiesene Umsatzsteuer wird nicht geschuldet und ist 
daher nicht als Vorsteuer abziehbar. Das gilt selbst dann, wenn der Automatenaufsteller sich erst nach der 
Veräußerung der Geräte gegenüber seinem Finanzamt auf die sich durch europäisches Recht ergebende 
Steuerfreiheit seiner Umsätze berufen hat. Der Vorsteuerabzug ist im Jahr des Erwerbs der Geräte zu 
korrigieren. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kein Vorsteuerabzug aus Strafverteidigungskosten wegen des 
persönlichen Vorwurfs der Bestechung 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer 
Eingangsleistung und der Tätigkeit des Unternehmers. Ist das nicht der Fall, besteht kein Anspruch auf 
einen Vorsteuerabzug. Zusätzlich kann der Unternehmer für betriebliche Aufwendungen zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sein, wenn es sich um allgemeine Aufwendungen handelt, die letztlich 
Bestandteil des Preises der von ihm erbrachten Leistung sind. Derartige Kosten hängen direkt und 
unmittelbar mit seiner wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zusammen. 
Dienen demgegenüber Anwaltsdienstleistungen direkt und unmittelbar dem Schutz der privaten Interessen 
eines Beschuldigten, besteht kein Anspruch auf Abzugsfähigkeit der ihm in Rechnung gestellten 
Umsatzsteuer. Die Aufwendungen dienen dem Schutz der privaten Interessen, nicht aber der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zahlung eines Minderwertausgleichs wegen Schäden am Leasingfahrzeug 
nicht umsatzsteuerbar 
Echte Schadensersatzleistungen und Entschädigungen sind nach dem Umsatzsteuergesetz kein Entgelt 
und damit nicht umsatzsteuerbar. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der leasingtypische Minderwertausgleich nicht der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen ist. Es fehlt der für einen Leistungsaustausch im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung bezogen auf den 
vom Leasingnehmer gezahlten Minderwertausgleich, weil diesem objektiv keine eigenständige Leistung 
des Leasinggebers gegenübersteht. Der Leasingnehmer schuldet insofern kein Entgelt für eine 
vereinbarte Leistung, sondern er leistet Ersatz für einen Schaden, der seine Ursache in einer nicht mehr 
vertragsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs hat. 
Bereits der Bundesgerichtshof hatte 2011 entschieden, dass ein Minderwertausgleich, den der 
Leasinggeber bei vorzeitiger Vertragsbeendigung oder nach regulärem Vertragsablauf wegen einer über 
normale Verschleißerscheinungen hinausgehenden Verschlechterung der zurückzugebenden 
Leasingsache vom Leasingnehmer beanspruchen kann, ohne Umsatzsteuer zu berechnen ist. 

Anspruch des Mitglieds eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
auf Herausgabe einer Mitgliederliste 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verlangte ein mittelständisches Unternehmen von 
einem Pensions-Sicherungs-Verein auf Gegenseitigkeit, bei dem es Mitglied war, Einsicht in die 
Mitgliederlisten und Herausgabe einer Abschrift mit den Anschriften. Das Begehren wurde damit 
begründet, dass die Kenntnis der anderen Mitglieder zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 
erforderlich sei, weil die Geltendmachung bestimmter satzungsmäßiger Rechte ein Quorum von 5 % der 
Mitglieder erfordere. Außerdem sei für die Wahl in den Aufsichtsrat des Vereins eine entsprechende 
Wahlwerbung bei den übrigen Mitgliedern notwendig. 
Das Gericht gab der Klage statt. Nach der Entscheidung des Gerichts ergibt sich der Anspruch aus dem 
für den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit anwendbaren privatrechtlichen Vereinsrecht. Das Mitglied 
habe das für sein Einsichtsrecht erforderliche berechtigte Interesse an dem Erhalt der Mitgliederliste 
dargetan. Dem Einsichtsrecht stünden weder eine besondere Geheimhaltungspflicht noch andere 
datenschutzrechtliche Gründe entgegen. 

 

 

 



 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


